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Bekanntmachung des
Unfallverhütungsgesetzes (UnfVGJZÖ)

Das Zweigkomitee von Jehovas Zeugen in Österreich
erlässt gemäß der nach § 5 Abs. 1, 3 VerfJZ eingeräumten
Befugnis mit Beschluss vom 16.08.2017 mit sofortiger
Wirkung das nachfolgende:

Unfallverhütungsgesetz (UnfVGJZÖ)

Präambel. (1) Jehova Gott als Schöpfer der Menschheit
und Geber allen Lebens vermittelt in seinem Wort, dass
das Leben – insbesondere menschliches Leben – heilig ist
(Psalm 36:9). Er zieht diejenigen zur Rechenschaft, die
durch einen Mangel an erforderlicher Sorgfalt Leben
gefährden oder beschädigen und hat der Menschheit
deshalb schon vor Jahrtausenden neben anderen lebens-
sichernden Geboten Sicherheitsvorschriften zum Zwecke
der Unfallverhütung gegeben (Prediger 10:9; 5. Mose
19:5; 22:8). Daran ist erkennbar, dass lebenssichernde
Schutzmaßnahmen für Jehova Gott höchste Priorität
besitzen. Dies kommt auch durch das christliche Gebot der
Nächstenliebe zum Ausdruck. Auch dieses gebietet ein
hohes Schutzniveau im Hinblick auf den Schutz der
Gesundheit und des Lebens.
(2) Die Leitende Körperschaft sowie das Zweigkomitee
kommen mit diesem Gesetz der Verantwortung nach,
diesem göttlichen Maßstab der Sicherung von Gesundheit
und Leben zu genügen.

§ 1 Geltungsbereich. (1) Dieses Gesetz gilt für sämtliches
unmittelbares Wirken aller Gliederungen und Einrichtun-
gen (§ 6 VerfJZ) der Religionsgemeinschaft.
(2) Alle Bestimmungen des religionsgemeinschaftlichen
Rechts (Präambel Abs. 6 VerfJZ; im Folgenden „Reli-
gionsrecht“ genannt), die Regelungen zur Unfallverhütung
und zum Schutz von Leib und Leben zum Inhalt haben,
sind Bestandteil dieses Gesetzes. Auf sie wird nachfolgend
auch mit dem Begriff „Sicherheit“ Bezug genommen.
(3) Sicherheitsregelungen in staatlichen Gesetzen, die
jedermann binden, sind sorgfältig zu beachten. Über die
religionsrechtliche Adaption nicht allgemeingültiger
Sicherheitsregelungen entscheidet das Zweigkomitee.

§ 2 Wirken der Religionsgemeinschaft. (1) Die Zurech-
nung von Handlungen zur Religionsgemeinschaft beurteilt
sich nach dem Religionsrecht der Religionsgemeinschaft
und ihrem Selbstverständnis.
(2) Der Religionsgemeinschaft ist die eigenverantwort-
liche persönliche Glaubensausübung der Mitglieder der
Religionsgemeinschaft nicht zurechenbar, auch wenn sich
die Zielsetzung ihrer Handlung mit denjenigen der Reli-
gionsgemeinschaft deckt.
(3) Eigenverantwortliches, nicht der Religionsgemein-
schaft zurechenbares Handeln von Mitgliedern ist insbe-
sondere der von diesen durchgeführte Predigtdienst (§ 11
Abs. 1 S. 4 VerfJZ) als persönliche Glaubensausübung,
selbst wenn die Religionsgemeinschaft Infrastruktur,
Ausrüstung und andere Hilfen zur Verfügung stellt.

§ 3 Verantwortliche für die Sicherheit. (1) Verantwort-
lich für die Einhaltung der die Sicherheit betreffenden

Vorschriften  (§  1  Abs.  2,  3)  ist  derjenige,  dem  die  Ver-
antwortung und Aufgabe für einen Bereich oder eine
Zuteilung übertragen wurde (im Folgenden „VfS“
genannt). Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere:
1. Ermittlung möglicher Gefährdungen im Verant-

wortungsbereich,
2. Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Gefahren-

abwehr und -minderung,
3. Umsetzung der festgelegten Maßnahmen,
4. Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen,
5. Anpassung und Änderung von Schutzmaßnahmen

entsprechend dem Stand der Technik, bzw. sich
ändernden Aufgaben und Tätigkeiten,

6. Regelung des Zugangs zu Bereichen mit besonderen
Gefährdungen,

7. Schulung und Unterweisung der im Verantwortungs-
bereich tätigen Personen, insbesondere hinsichtlich
bestehender Gefährdungen und erforderlicher Schutz-
maßnahmen,

8. die Zuweisung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten an in
seinem Verantwortungsbereich tätige Personen unter
Benennung der konkreten Aufgaben und Befugnisse
sowie das Führen von Aufzeichnungen darüber.

(2) Für den Bereich des Zweigbüros (§ 9 VerfJZ) ist der
Abteilungsaufseher der VfS.
(3) Grundsätzlich hat der VfS die Befugnis, weitergehende
Regelungen zum Zwecke der Unfallvermeidung und
Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen des ihm zuge-
teilten Verantwortungsbereichs und der ihm übertragenen
Aufgaben zu treffen.
(4)  Der  VfS  erhält  mit  diesem  Gesetz  die  Befugnis,  dort
wo erforderlich, zweckdienlich oder von staatlichen Vor-
schriften zwingend vorgeschrieben, einen Fachkundigen
für Sicherheit (im Folgenden „FfS“ genannt) zu bestellen.
Dieser muss über die erforderliche Qualifikation, Befähi-
gung, Fachkunde und Erfahrung für die Wahrnehmung
dieser Aufgabe verfügen. Soweit notwendig, kann eine
schriftliche Bestellungsurkunde durch das Zweigkomitee
ausgestellt werden.
(5)  Erfordert  die  Art  der  Tätigkeit  oder  Anlage  eine
besondere Fachkunde, ist sicherzustellen, dass die Tätig-
keit von entsprechend qualifizierten Fachkundigen ausge-
führt und beaufsichtigt wird. Dies kann durch die Beauf-
tragung eines Fachbetriebs oder von jemandem, der die
entsprechende Fachkunde erworben hat, erfolgen (im
Folgenden „fachkundige Person“ genannt). Der VfS kann
die Auswahl der fachkundigen Personen einem FfS über-
tragen, der die erforderliche Qualifikation und Fachkunde
für die durchzuführenden Tätigkeiten beurteilt.

§ 4 Stellung und Rechte des FfS. (1) In der Ausübung
seiner Fachkunde ist der FfS nicht weisungsgebunden.
(2) Anweisungen, die der FfS für notwendig erachtet,
übermittelt er dem VfS. Dieser sorgt entweder selbst für
die Umsetzung dieser Anweisungen in seinem Verant-
wortungsbereich oder er delegiert diese Aufgabe an den
FfS.  Wird  der  FfS  nicht  selbst  mit  der  Umsetzung  der
vorgenannten Aufgabe betraut, hat er die fachkundige
Umsetzung der Anweisungen zu überwachen.
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(3) Besteht zwischen dem VfS und dem FfS Uneinigkeit
über die Art und den Umfang der Anweisungen, entschei-
det das Zweigkomitee in letzter Verantwortung darüber,
ob und wie die Weisung umzusetzen ist. Die Entscheidung
ist zu protokollieren.
(4) Der FfS erhält die Gelegenheit, die für seinen Verant-
wortungsbereich erforderliche Qualifikation und/oder
Sachkunde zu erwerben und zu bewahren.
(5) Der FfS hat die Pflicht, sich fortzubilden und die
erworbenen Kenntnisse aktuell zu halten.
(6) Der FfS unterstützt den VfS in der Schulung von
Mitarbeitern in seinem Fachkundebereich. Welcher Mitar-
beiter geschult wird, entscheidet der VfS. Dem FfS obliegt
für seinen Fachkundebereich die Beurteilung, wer die
erforderliche Qualifikation und Fachkunde für welche
Arbeiten hat. Er soll darüber eine Aufzeichnung führen.

§ 5 Beurteilung von Tätigkeiten und Anlagen. (1) Bei
der Beurteilung von Tätigkeiten ist insbesondere folgendes
zu berücksichtigen:

· Gestaltung, Auswahl und Einrichtung der Tätigkeits-
stätte sowie eingesetzter Stoffe, Maschinen, Geräte
und Anlagen, insbesondere der Umgang mit diesen,

· physikalische, chemische und biologische Einwir-
kungen und das Auftreten von Emissionen,

· Qualifikation und Unterweisung der tätigen Personen.
(2) Bei der Beurteilung der zum Einsatz kommenden
Maschinen, Geräte und Anlagen sind zusätzlich Art,
Umfang und Fristen für wiederkehrende Prüfungen, sowie
die Qualifikation und Befähigung der einzusetzenden
Prüfer festzulegen. Bei der Festlegung der Prüffristen sind
die anerkannten Regeln der Technik, sowie ggf. geltende
staatliche Vorgaben zu berücksichtigen. Bei der Beurtei-
lung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der
Verwendung von Maschinen, Geräten und Anlagen auf-
treten können, insbesondere:

· von der Maschine, dem Gerät oder der Anlage selbst,

· den Umgebungsbedingungen,

· der Tätigkeit.
(3) Die Beurteilung darf nur von fachkundigen Personen
durchgeführt werden.
(4) Die Beurteilung ist vor der Erstinbetriebnahme von
Maschinen, Geräten und Anlagen bzw. der erstmaligen
Durchführung von Tätigkeiten zu erstellen sowie wieder-
kehrend zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Insbe-
sondere hat die Beurteilung bei sicherheitsrelevanten
Veränderungen der Tätigkeit oder der Umgebungsbe-
dingungen sowie bei Unfallereignissen zu erfolgen. Dabei
ist der Stand der Technik zu berücksichtigen. Soweit
erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen anzupassen und
deren Wirksamkeit nachzuweisen.

§ 6 Erhalt des sicheren Zustandes von Maschinen,
Geräten und Anlagen. (1) Um die Sicherheit von
Maschinen, Geräten und Anlagen auf Dauer zu gewähr-
leisten, hat der VfS diese, wenn in staatlichen Regelwer-
ken nicht anders gefordert,

· vor der erstmaligen Verwendung,

· nach Änderungen oder Instandsetzungen,

· sowie wiederkehrend entsprechend der nach § 5 Abs.
2 ermittelten Fristen

von einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen.
(2) Art und Umfang der Prüfungen sind entsprechend der
Beurteilung nach § 5 Abs. 2 durchzuführen bzw. die
anerkannten Regeln der Technik anzuwenden.

§ 7 Mitwirkungspflichten aller tätigen Personen.
(1) Die in einem Bereich tätigen Personen sind verpflich-
tet, von der Religionsgemeinschaft herausgegebene
Sicherheitsregelungen sowie Weisungen der VfS und FfS
zu befolgen. Sie haben mit Umsicht und Weitsicht für die
Sicherheit und Gesundheit aller Personen bei der Durch-
führung von Tätigkeiten zu sorgen. Dies schließt die
bestimmungsgemäße Verwendung der ihnen zur Verfü-
gung gestellten Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeits-
stoffe, Transportmittel sowie Schutzvorrichtungen und
persönlichen Schutzausrüstung ein.
(2) Die tätigen Personen haben ihre Tätigkeit, bei der
Feststellung von Defekten an Schutzmaßnahmen sowie
von Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit, umge-
hend einzustellen und diese unverzüglich dem nach § 3
Abs. 1 Verantwortlichen, bzw. dem nach § 3 Abs. 4
Sicherheitsverantwortlichen zu melden.

§ 8 Entscheidungsvorbehalt des Zweigkomitees. (1) Die
folgenden Maßnahmen bedürfen der Entscheidung durch
das Zweigkomitee:
1. Adaption von staatlichen Rechtsvorschriften in das

Religionsrecht nach § 1 Abs. 3 S. 2,
2. Entscheidung nach § 4 Abs. 3.
(2) Folgende Maßnahmen bedürfen der Zustimmung durch
das Zweigkomitee:
1. weitergehende Regelungen im Sinne des § 3 Abs. 3,
2. Benennung der Person eines FfS nach § 3 Abs. 4.
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn das Zweigkomitee
nicht innerhalb von vier Wochen nach Vorlage der vorge-
schlagenen Maßnahme dieser widerspricht.

Bekanntmachung der Richtlinie
Ehrenamtliche Mitarbeit in der

Religionsgemeinschaft (RLEMJZÖ)

Das Zweigkomitee von Jehovas Zeugen in Österreich
erlässt gemäß der nach § 5 Abs. 1, 3 VerfJZ eingeräumten
Befugnis mit Beschluss vom 16.08.2017 mit sofortiger
Wirkung die nachfolgende

Richtlinie Ehrenamtliche Mitarbeit in
der Religionsgemeinschaft (RLEMJZÖ)

Präambel. (1) Diese Richtlinie ergänzt bereits vorhan-
denes Religionsrecht, um die Möglichkeiten ehrenamt-
licher Mitarbeit zu regeln.
(2) Diese Richtlinie regelt nicht die Ausübung eines geist-
lichen Amts und damit verbundener besonderer Zuteilun-
gen (§ 11 Abs. 5 VerfJZ), auch wenn dieses ehrenamtlich
ausgeübt wird.

§ 1 Eigenverantwortliches Handeln, Predigtdienst.
(1) Die Zurechnung von Handlungen zur
Religionsgemeinschaft beurteilt sich nach dem Religions-
recht der Religionsgemeinschaft und ihrem Selbstver-
ständnis.
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(2) Der Religionsgemeinschaft ist die eigenverantwort-
liche persönliche Glaubensausübung der Mitglieder der
Religionsgemeinschaft nicht zurechenbar, auch wenn sich
die Zielsetzung ihrer Handlung mit denjenigen der Reli-
gionsgemeinschaft deckt.
(3) Eigenverantwortliches, nicht der Religionsgemein-
schaft zurechenbares Handeln von Mitgliedern ist insbe-
sondere der von diesen durchgeführte Predigtdienst (§ 11
Abs. 1 S. 4 VerfJZ) als persönliche Glaubensausübung,
selbst wenn die Religionsgemeinschaft Infrastruktur,
Ausrüstung und andere Hilfen zur Verfügung stellt.

§ 2 Grundlage ehrenamtlicher Mitarbeit. (1) Alle
Dienste werden aus religiös motivierter Freiwilligkeit
geleistet in dem Bewusstsein, dass es sich dabei um heili-
gen Dienst zur Ehre und Verherrlichung Gottes handelt.
(2) Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse sind für alle
Dienste ausgeschlossen. Aus ehrenamtlicher Mitarbeit
können keine Ansprüche auf Vergütungen, Unterhalt und
Versorgung gegen die Religionsgemeinschaft hergeleitet
werden. Soweit Entschädigungen und geringfügige Zu-
wendungen gewährt werden, sind dies freiwillige Leistun-
gen ohne Begründung einer Rechtspflicht.

(3) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ausübung ehren-
amtlicher Tätigkeit. Dauer und Umfang werden durch die
Religionsgemeinschaft festgelegt. Die ehrenamtliche
Tätigkeit kann beidseitig jederzeit ohne Angabe von
Gründen vorzeitig beendet werden.

§ 3 Ehrenamtliche Mitarbeit im Rahmen der Ver-
sammlungstätigkeit. Über die Möglichkeit der Mitarbeit
im Rahmen der Aufgaben und Tätigkeit der Versammlung
entscheidet die zuständige Ältestenschaft nach Maßgabe
religionsrechtlicher Vorgaben.

§ 4 Anderweitige ehrenamtliche Mitarbeit. Ehrenamt-
liche Mitarbeit, die nicht Versammlungstätigkeit ist, erfor-
dert die Annahme einer Bewerbung (Helfer [A-19], Helfer
Planung/Bau [DC-50]).

§ 5 Mitgliedschaft im Orden. Eine ehrenamtliche Mitar-
beit begründet weder eine Mitgliedschaft im Weltweiten
Orden der Sondervollzeitdiener der Zeugen Jehovas noch
im nationalen Orden Weltweiter Orden der Sondervoll-
zeitdiener der Zeugen Jehovas - Österreich. Regelungen
über die Mitgliedschaft in vorgenannten Gemeinschaften
werden in dieser Richtlinie nicht getroffen.

Medieninhaber und Hersteller: Jehovas Zeugen in Österreich
Verlags- und Herstellungsort: Kaiserstraße 36/25, 1070 Wien


